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Scheidung: Der (Alb)Traum vom ewigen Unterhalt 

Die hart arbeitende, gutverdienende Mandantin, die bereits die beiden ehelichen Kinder mehr 

oder weniger neben dem Beruf allein großgezogen hat, hat nun, nachdem die Kinder volljährig 

sind, genug von ihrem arbeitsscheuen Ehegatten und lässt durch den Anwalt die Scheidung 

einreichen. Eigentlich hat auch der in der Blüte seines Lebens befindliche Ehegatte einen 

ordentlichen Beruf erlernt und jahrelang in diesem gearbeitet, bis er seine Berufung zum 

erfolgslosen Künstler entdeckte. Im erlernten Beruf herrscht eklatanter Fachkräftemangel. Auf 

den Scheidungsantrag der Frau hin lässt der Mann über seinen Anwalt Trennungsunterhalt 

und nachehelichen Unterhalt beantragen. Beim Unterhalt wird vornehmlich über die 

beiderseitigen Einkommen und die zu leistenden Beträge gestritten; ein Schriftsatz jagt den 

anderen. Der Anwalt der Frau übersieht darüber völlig, dass er bezüglich des nachehelichen 

Unterhalts eine zeitliche Begrenzung zu Gunsten seiner Mandantin geltend machen müsste, 

wenigstens im Wege eines Hilfsantrags. Schließlich hat der Mann einen Beruf erlernt, in dem 

er ausreichende Berufserfahrung hat und in dem er wegen des Fachkräftemangels quasi sofort 

eine neue Anstellung finden würde. Er hat lediglich keine Lust, einer geregelten Arbeit 

nachzugehen. Nachehelicher Unterhalt wäre in einem solchem Fall nur für eine gewisse 

Übergangszeit nach der Ehe gerechtfertigt, die der Mann wieder im Arbeitsleben Fuß gefasst 

hat. Das Prozessrecht gibt jedoch gewisse Spielregeln vor; das Gericht entscheidet nur soweit, 

als von den Beteiligten Anträge gestellt werden – die richtige Antragstellung ist Kernkompetenz 

des Anwalts. Die Mandantin wird mangels Antrags auf zeitliche Begrenzung des Unterhalts 

am Ende zeitlich unbegrenzt zur Leistung nachehelichen Unterhalts an den Ex-Mann 

verurteilt. Die Entscheidung wird rechtskräftig. Erst viele Jahre und Nerven später gelingt es 

der Mandantin mittels einen neuen Anwalts, den nachehelichen Unterhalt an den Ex-Mann zu 

beenden. Das hätte sie ohne den anwaltlichen Fehler früher und billiger haben können. Den 

unnötig bezahlten Unterhalt und die zusätzlichen Prozesskosten verlangt sie im Wege des 

Schadenersatzes vom Anwalt. 

 


